
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz vor 
der Aviären Influenza (Geflügelpest) 

 
(Aufstallungspflicht, Verbot der Durchführung von Veranstaltungen und des Verbringens zu 

Veranstaltungen, auf denen Vögel gehandelt oder ausgestellt werden) 
 

 
 

Aufgrund des Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe b und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 55 und 

Artikel 71 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 der Verordnung (EU) 2016/429 in 

Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) in der zurzeit 

gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 Absatz 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 

Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung - ViehVerkV) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) bzw. in der zurzeit gültigen 

Fassung, ergeht für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg folgende 

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Aufstallungspflicht für den gesamten Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

 

Wer in dem Gebiet des Landkreises Hersfeld-Rotenburg Geflügel im Sinne des Artikel 4 

Nummer 9 der Verordnung (EU) 2016/429 hält, hat dieses Geflügel mit Wirkung vom Tag der 

auf die Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgt 

a. in geschlossenen Ställen oder 

b. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 

gesicherten Seitenabgrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), 

zu halten. 

 

Ausnahmen im Einzelfall nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung bedürfen der 

Genehmigung durch meine Behörde. 

 

2. Verbot des Verbringens zu Veranstaltungen 

 

Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten dürfen aus dem 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg zum Zwecke der Teilnahme an Börsen, Märkten sowie 

Veranstaltungen ähnlicher Art nicht verbracht werden. 

 

3. Verbot der Durchführung von Veranstaltungen 

 



 
 

Überregionale Börsen und Märkte sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel 

und gemeinsam mit gehaltenen Vögeln anderer Arten gehandelt oder zur Schau gestellt 

werden, sind im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verboten. 

 

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 

Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1. bis 3. dieser Verfügung wird hiermit gemäß § 80 Abs. 

2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im öffentlichen Interesse angeordnet.  

 

5. Inkrafttreten 

 

Diese Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 

gegeben und gilt bis zu ihrer Aufhebung. Diese Verfügung sowie ihre Begründung können 

während der allgemeinen Geschäftszeiten beim Fachdienst Veterinärwesen und 

Verbraucherschutz, Wilhelm-Wever-Str. 1 in 36251 Bad Hersfeld sowie auf der Homepage 

des Landkreises unter www.hef-rof.de eingesehen werden 

 

Begründungen 

 

Sachbericht: 

Mehrere Bundesländer melden seit einigen Tagen eine erhöhte Sterblichkeit von Kranichen. 

Untersuchungen der zuständigen Landesuntersuchungseinrichtungen ergaben einen starken 

Hinweis auf das Vorliegen einer aviären Influenzavirusinfektion („Vogelgrippe“). Das Friedrich-

Loeffler-Institut (FLI) bestätigte nun den Verdacht einer Infektion mit dem hochpathogenen 

aviären Influenzavirus (HPAIV, Geflügelpest) des Subtyps H5N1 bei eingesandten 

Kranichproben aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Geflügelpest ist eine hochansteckende und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich 

verlaufende Infektionskrankheit. Weitere Untersuchungen zur Feincharakterisierung der Viren 

werden aktuell vorgenommen. Die bisherigen Sequenzanalysen weisen auf eine Variante des 

in den letzten Monaten in Europa dominierenden H5N1-Stammes hin. Aufgrund der 

gegenwärtig starken Zugaktivität von Kranichpopulationen und anderen Wildvögeln, muss mit 

einer weiteren, möglicherweise großflächigen Ausbreitung von HPAIV Infektionen in der 

nächsten Zeit gerechnet werden. In seiner aktuellen Risikoeinschätzung setzt das FLI das 

Risiko für weitere Ausbrüche in Geflügelhaltungen und Fälle bei Wildvögeln daher wieder auf 

„hoch“. 

 

Gegenwärtig beobachtet das FLI erneut eine Zunahme von HPAIV H5N1 Infektionen bei 

verschiedenen Wildvogelspezies, und auch die Anzahl von HPAIV-Ausbrüchen in 

Geflügelhaltungen ist in den letzten beiden Wochen sprunghaft gestiegen. 

Die derzeit auffallend betroffenen Kraniche sind nicht die einzige betroffene Wildvogelart; 

andere wilde Wasservogelarten wie Enten oder Gänse zeigen unter Umständen geringere 

Krankheitssymptome einer HPAIV Infektion, auch weil sie bereits eine Teilimmunität entwickelt 

haben könnten. 

 

Geflügelhaltenden wird dringend empfohlen strikte Biosicherheitsmaßnahmen umzusetzen, 

um Kontakte des Geflügels zu Wildvögeln zu minimieren und das Eintragsrisiko von HPAIV zu 

verringern.  

 



 
 

Aufgrund der Vielfachfunde von moribunden und bereits verendeten Kranichen am 20.10.2025 

im „Rhäden“ (Wildeck-Obersuhl) und des Vorhandenseins weiterer ornithologischer 

Risikogebiete im Bereich der renaturierten Fulda im Großraum Alheim und Bebra ergibt sich 

in Verbindung mit den epidemiologischen Fakten aus anderen bereits betroffenen Regionen 

(insbes. benachbartes Thüringen) ein hohes Risiko des Eintrages in Betriebe mit Freiläufen, 

die in Gebieten mit starkem Vogelzug bzw. Zugvogelrastgebieten liegen sowie dem gesamten 

Kreisgebiet des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. 

 

Die Zuständigkeit des Landrats erforderliche Anordnungen zu treffen ergibt sich aus § 1 Abs. 

1 des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens, der 

Lebensmittelüberwachung und der Ernährungssicherstellung und –vorsorge (VLEVollzG) vom 

21. März 2005 (GVBl. I S. 229, 232) in der zurzeit gültigen Fassung, da in der Verordnung zur 

Bestimmung von Zuständigkeiten im Veterinärwesen und bei der Lebensmittel- und 

Futtermittelüberwachung vom 08. November 2010 (GVBl I 354, 358) in der zurzeit gültigen 

Fassung keine abweichende Zuständigkeit begründet wurde. 

 

Zu Ziffer 1 (Aufstallung): 

 

Gemäß Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe b und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 der 

Geflügelpestverordnung ist eine Aufstallung des Geflügels von der zuständigen Behörde 

anzuordnen, soweit dies auf Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der 

Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. 

Das Risiko eines Eintrags des Virus der hochpathogenen aviären Influenza ist in 

Freilandhaltungen deutlich höher als bei Betrieben mit Stallhaltung. 

 

Nach Durchführung der Risikobewertung gem. § 13 Abs. 2 Geflügelpestverordnung ist 

aufgrund der Risikoeinschätzung des FLI, des nachgewiesenen Vorkommens von 

hochpathogenem aviären Influenzavirus vom Subtyp H5 in der Wildvogelpopulation, der 

hiesigen Gegebenheiten, der aktuell hohen Wildvogeldichte im Rahmen des Vogelzugs sowie 

der hohen Geflügeldichte im Kreisgebiet, eine Aufstallung des Geflügels im gesamten 

Kreisgebiet anzuordnen um die Einschleppung des Virus der hochpathogenen aviären 

Influenza durch Wildvögel in Nutztierbestände zu vermeiden. Die getroffene Anordnung habe 

ich in Ausübung des mir hierbei zustehenden Ermessens getroffen, um das Risiko einer 

Einschleppung der Tierseuche in Hausgeflügelbestände und eine Verbreitung des Virus zu 

verhindern. Entgegenstehende Interessen von Tierhaltern müssen gegenüber den Interessen 

an der Bekämpfung der Tierseuche zurückstehen. Die getroffene Anordnung ist geeignet und 

erforderlich, um den oben geschilderten Zweck zu erreichen. Durch die Aufstallung des 

Hausgeflügels wird das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln 

minimiert. 

 

Das Virus der Aviären Influenza wird vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, 

aber auch über Kot und andere durch Ausscheidungen von infizierten Tieren kontaminierte 

Materialien wie Einstreu übertragen. Hierbei spielen Wildvögel als Eintragsquelle eine wichtige 

Rolle – besonders Wasservögel, da sie infiziert sein können und den Erreger ausscheiden, 

ohne selbst Krankheitssymptome zu zeigen. Freilandhaltungen und Stallhaltungen, bei denen 

keine adäquate Schutzvorrichtung gegen das Eindringen von Wildvögeln besteht, sind 

besonders gefährdet, da ein direkter Kontakt mit infizierten Wildvögeln und kontaminiertem 

Material naturgemäß möglich ist. 



 
 

 

In Anbetracht dieser Gegebenheiten ist gemäß Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe b und Absatz 2 in 

Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung 

mit § 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest die Anordnung der 

Aufstallung im Gesamtgebiet des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erforderlich, um die 

Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel zu vermeiden. 

 

Zu Ziffer 2 (Verbot des Verbringens zu Veranstaltungen): 

 

Gemäß Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe e) i. V. m. Artikel 70 Absatz 1 Bst. b und 2 der VO (EU) 

429/2016 kann die zuständige Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen und deren 

Bekämpfung Verfügungen über Verbote und Beschränkungen des Verbringens von 

gehaltenen Tieren erlassen. Mit der Teilnahme von Tieren aus Risikobereichen an 

Veranstaltungen besteht die Gefahr einer massiven Verbreitung der hochpathogenen aviären 

Influenza durch das Zusammentreffen von Geflügel und gehaltenen Vögel anderer Arten aus 

verschiedenen Tierbeständen sowie durch Personen, die möglicherweise in Kontakt mit 

Infektionsquellen gekommen sind. Bei der Ausübung des mir insoweit zustehenden 

Ermessens habe ich mich davon leiten lassen, dass wirksame Regelungen zur Verhinderung 

einer Weiterverschleppung der Tierseuche getroffen werden müssen. Da Geflügel bereits mit 

dem Virus infiziert sein kann bzw. gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten das 

Virus passiv weitertragen können, ist es erforderlich, zu verhindern, dass das Virus über diese 

Tiere nach einer Teilnahme an Börsen, Märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art weiter 

verschleppt wird. Für das im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gehaltene Geflügel und die dort 

gemeinsam mit Geflügel gehaltenen Vögel anderer Arten besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. 

Das Interesse von Tierhaltern von Vögeln aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, mit ihren 

Tieren an Börsen, Märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art teilzunehmen, muss gegenüber 

dem Interesse an einer Bekämpfung der Geflügelpest zurücktreten. Die getroffene Maßnahme 

ist verhältnismäßig sowie erforderlich und geeignet, um den tierseuchenrechtlichen 

Anforderungen Rechnung zu tragen. 

 

Zu Ziffer 3 (Verbot der Durchführung von Veranstaltungen): 

 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 Bst. b trifft die zuständige Behörde alle erforderlichen Maßnahmen 

entsprechend Artikel 70 Absatz 2 der Verordnung (EU) 429/2016. Gemäß Artikel 71 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 429/2016 kann die zuständige Behörde zusätzliche notwendige 

Maßnahmen ergreifen, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. In Vernehmen 

mit § 4 Absatz 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im 

Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung - ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) bzw. in der zurzeit gültigen Fassung kann die zuständige 

Behörde Veranstaltungen beschränken oder verbieten, soweit dies aus Gründen der 

Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. Das gemäß Ziffer III. dieser Verfügung angeordnete 

Verbot von überregionalen Börsen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art im Landkreis 

Hersfeld-Rotenburg, bei denen die in Ziffer III. genannten Tiere empfänglicher Art verkauft 

oder zur Schau gestellt werden, ist erforderlich, da durch den bei solchen Veranstaltungen 

gegebenen engen Kontakt von Vögeln ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko besteht 

und durch einen Verkauf bzw. die Rückkehr der Vögel in ihre Herkunftsbestände eine 

Verschleppung des Virus in weitere Regionen über potentiell infizierte Vögel möglich ist. Das 

Risiko, dass das Virus durch Aussteller und Besucher auch in geschlossene 

Ausstellungshallen eingetragen wird, ist innerhalb der Risikogebiete als besonders hoch 



 
 

anzusehen. Da Geflügel bereits mit dem Virus infiziert sein kann bzw. gemeinsam mit Geflügel 

gehaltene Vögel anderer Arten das Virus passiv weitertragen können, ist es erforderlich, zu 

verhindern, dass das Virus über diese Tiere nach einer Teilnahme an Börsen, Märkten oder 

Veranstaltungen ähnlicher Art weiter verschleppt wird. Insbesondere bei überregionalen 

Veranstaltungen besteht die Gefahr einer massiven Verbreitung der hochpathogenen aviären 

Influenza durch das Zusammentreffen von Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltenen 

Vögel anderer Arten aus verschiedenen Tierbeständen sowie durch den Personenverkehr. Die 

unter Ziffer III. getroffene Anordnung habe ich in Ausübung des mir hierbei zustehenden 

Ermessens getroffen, um das Risiko einer Weiterverschleppung der Tierseuche zu verhindern. 

Entgegenstehende Interessen von Veranstaltern, Teilnehmern oder Besuchern solcher 

Veranstaltungen müssen gegenüber den Interessen an der Bekämpfung der Tierseuche 

zurückstehen. Die getroffene Anordnung ist geeignet und erforderlich, um den oben 

geschilderten Zweck zu erreichen. 

  

Zu Ziffer 4 (Anordnung der sofortigen Vollziehung): 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungs-

gerichtsordnung (VwGO). Ein Widerspruch gegen diese Verfügung hätte in diesem Fall keine 

aufschiebende Wirkung.  

Die zu Ziffern 1. bis 3. angeordneten Gebote und Verbote sind mit der Anordnung der 

sofortigen Vollziehung zu versehen, um den Eintrag der Geflügelpest in Geflügelbestände 

durch Wildvögel und die Verschleppung zwischen Geflügelhaltungen zu verhindern. Es 

besteht ein übergeordnetes Interesse daran, die Einschleppung der Tierseuche in 

Hausgeflügelbestände zu verhindern und eine Weiterverschleppung aus einem 

möglicherweise betroffenen, jedoch noch nicht als infiziert erkannten Bestand wirksam zu 

verhindern. Das überwiegende Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven 

Tierseuchenbekämpfung erfordert, dass die Pflicht zur Aufstallung des Geflügels sowie dem 

Verbringungsverbot und dem Verbot der Durchführung von Veranstaltungen mit Geflügel 

sowie mit Geflügel gehaltenen Vögeln sofort und umfassend greift und dessen Wirksamkeit 

nicht durch die Einlegung von Rechtsbehelfen für geraume Zeit gehemmt wird.  

Somit ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung hier im Einzelfall geboten.  

 

Zu Ziffer 5 (Inkrafttreten): 

 

Ein Verwaltungsakt gilt nach § 41 Absatz 4 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer 

Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 

Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.  Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit der 

Umsetzung der unter 1. bis 3. verfügten tierseuchenrechtlichen Anordnungen, habe ich von 

der frühestens mir möglichen Variante der Bekanntgabe Gebrauch gemacht. 

 

Hinweise: 

 

Alle Angaben von Rechtsgrundlagen beziehen sich jeweils auf die derzeit geltende Fassung. 

Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 Nr. 14 b der Geflügelpest-Verordnung und des § 32 Abs. 2 

Nr. 4 a des Tiergesundheitsgesetzes vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665,2664) handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die 

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 



 
 

Meine Behörde kann Ausnahmen von der in dieser Verfügung angeordneten 

Aufstallungspflicht genehmigen, soweit  

1. eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, 

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden 

wird, und 

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

 

Gemäß § 26 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen 

(Viehverkehrsverordnung) i. V. m. § 2 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung ist, wer u. a. 

Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder 

Laufvögel hält, verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter 

Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 

voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die 

jeweilige Tierart mitzuteilen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg Widerspruch einlegen. 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Der Landrat -, Friedloser Str. 12, 36251 Bad Hersfeld. 

Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben werden. Dafür steht folgende 

Möglichkeit zur Verfügung: Der Widerspruch kann mit sicherem Identitätsnachweis durch 

direkte Eingabe in das elektronische Formular unter www.hef-rof.de/widerspruch erhoben 

werden. 

 

Bad Hersfeld, 31. Oktober 2025 

 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Der Landrat 

Torsten Warnecke 


